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Vollmann (Sachsen) GmbH & Co. KG 
Rechtsform: GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Sitz Gevelsberg, Eingetragen HRA 4676, Reg.-Gericht Hagen, 

PhG: Vollmann GmbH, Sitz Gevelsberg, HRB 6439; Geschäftsführer: Axel Vollmann, Thomas Erdelt 

11.2. Rechnungen müssen in zweifacher Ausfertigung mit der Bestell- und Artikelnummer von VS 
sowie der Lieferscheinnummer des Auftragnehmers von uns versehen sein und die genaue 
Bezeichnung und Menge der gelieferten Waren sowie den Preis pro Stück oder Menge 
ausweisen. Sie sind an die in der Bestellung bezeichnete Anschrift zu richten. 

11.3. Zahlungen erfolgen nach Erhalt der ordnungsgemäßen Rechnungen und dem Eingang aller 
bestellten Waren, sofern diese mangelfrei sind oder nicht etwas anderes ausdrücklich 
vereinbart ist. Zahlungsfristen beginnen mit diesem Zeitpunkt. Zahlungen bedeuten keine 
Anerkennung von Preisen, Konditionen oder Vertragsgemäßheit der gelieferten Waren. Bis 
zur vollständigen und ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrages kann eine Zahlung in 
angemessenem Umfange zurückgehalten werden. Rechnungen werden im allgemeinen 20 
Tage nach Lieferung und Rechnungseingang mit 3 % Skonto vom Bruttorechnungsbetrag 
oder nach 30 Tagen netto bezahlt. Skontofristen beginnen mit dem Eingang der 
ordnungsgemäßen Rechnung. Sollten Zahlungstermine auf einen Samstag, Sonntag oder 
einen gesetzlichen Feiertag fallen, gilt der nachfolgende Arbeitstag als Zahlungstag. 

11.4. Eine Abtretung der aus dem Vertrag bestehenden Forderung ist nur mit schriftlicher 
Zustimmung zulässig. § 354a HGB bleibt von VS jedoch unberührt. 

 

12. Gewerbliche Rechte 
 

12.1. Mit der Annahme des Auftrages übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung, uns 
hinsichtlich der zu liefernden Waren von Rechtsansprüchen Dritter freizustellen. 

 

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Sonstiges 
 

13.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des Internationalen 
Privatrechtes und aller internationalen Verträge über den Kauf von Waren. 

13.2. Gerichtsstand ist das Amtsgericht Hagen bzw. das Landgericht Hagen i. Westf. VS ist jedoch 
berechtigt, auch bei jedem anderen zuständigen Gericht zu klagen 

13.3. Erfüllungsort für Zahlungen ist Gevelsberg. 
13.4. Vertragliche Sicherungsrechte des Auftragnehmers bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. 
13.5. Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder 

teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen 
nicht. 

 
 
Stand: August 2007 
 


